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27. nimmt Kenntnis von Abschnitt II.E.2 des Berichts des Generalsekretärs43, ersucht
den Generalsekretär, seine laufenden Anstrengungen in dieser Hinsicht fortzusetzen, und ver-
weist ferner auf ihre Resolution 63/280, unbeschadet des Artikels 101 der Charta der Vereinten
Nationen; 

28. betont, dass Bedienstete auch künftig unter strikter Einhaltung des Artikels 101 der
Charta sowie gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen der Generalversamm-
lung eingestellt werden müssen; 

29. betont außerdem, dass die Beförderung von Bediensteten des Höheren Dienstes und
der oberen Führungsebenen unter strikter Einhaltung des Artikels 101 der Charta sowie gemäß
der Resolution 2480 B (XXIII) und den einschlägigen Bestimmungen der Resolution 55/258
vom 14. Juni 2001 zu erfolgen hat; 

30. legt den Bediensteten der Vereinten Nationen nahe, die vorhandenen Schulungsein-
richtungen auch weiterhin aktiv zu nutzen, um Kenntnisse in einer oder mehreren Amtsspra-
chen der Vereinten Nationen zu erwerben beziehungsweise zu vertiefen; 

31. erinnert daran, dass die sprachliche Vielfalt ein wichtiger Bestandteil der kulturellen
Vielfalt ist, und nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten des Übereinkommens über den Schutz
und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen45 am 18. März 2007; 

32. erinnert außerdem an Ziffer 25 a) ihrer Resolution 61/266 und begrüßt die Aktivitä-
ten, die die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die
Mitgliedstaaten, das System der Vereinten Nationen und alle weiteren mitwirkenden Organe
unternehmen, um die Achtung, die Förderung und den Schutz aller Sprachen, insbesondere der
gefährdeten Sprachen, die sprachliche Vielfalt und die Mehrsprachigkeit zu verbessern; 

33. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer fünfundsechzigsten
Tagung einen umfassenden Bericht über die vollständige Durchführung ihrer Resolutionen
über die Mehrsprachigkeit vorzulegen; 

34. beschließt, den Punkt „Mehrsprachigkeit“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
fünfundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/307

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 9. September 2009, in einer aufgezeichneten Abstim-
mung mit 48 Stimmen bei 19 Gegenstimmen und 78 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/63/L.79, eingebracht von: Georgien

* Dafür: Albanien, Andorra, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien,
St. Lucia, Tschechische Republik, Uganda, Ukraine, Ungarn, Vanuatu, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Dagegen: Algerien, Arabische Republik Syrien, Armenien, Äthiopien, Belarus, Bolivien (Plurina-
tionaler Staat), Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Ecuador, In-
dien, Iran (Islamische Republik), Kuba, Myanmar, Nicaragua, Russische Föderation, Simbabwe, Sri
Lanka, Venezuela (Bolivarische Republik), Vietnam.

Enthaltungen: Ägypten, Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch,
Barbados, Benin, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, El Salvador, Fidschi, Gabun, Ghana, Guatemala,
Guyana, Indonesien, Israel, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Kongo, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Marokko,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Paraguay, Peru, Philippinen, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Sambia, Samoa, Saudi-Ara-
bien, Schweiz, Senegal, Serbien, Singapur, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thailand, Timor-Leste,

45 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Records of the General Conference, Thirty-
third Session, Paris, 3–21 October 2005, Vol. 1 und Korrigenda: Resolutions, Kap. V, Resolution 41. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2007 II S. 234; öBGBl. III Nr. 34/2007; AS 2008 4823. 
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Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate,
Vereinigte Republik Tansania, Zypern.

63/307. Rechtsstellung der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge aus Abchasien
(Georgien) und der Region Zchinwali/Südossetien (Georgien)

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen über Schutz und Hilfe für Binnen-
vertriebene, namentlich ihre Resolutionen 62/153 vom 18. Dezember 2007 und 62/249 vom
15. Mai 2008, 

sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats über Geor-
gien, in denen es heißt, dass alle Parteien auf einen umfassenden Frieden und die Rückkehr der
Binnenvertriebenen und Flüchtlinge an ihre Herkunftsorte hinwirken müssen, und betonend,
wie wichtig ihre vollständige und rasche Durchführung ist, 

in Anerkennung dessen, dass die Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen46 den wich-
tigsten internationalen Rahmen für den Schutz von Binnenvertriebenen darstellen, 

besorgt über die aufgrund der Konflikte in Georgien erzwungenen demografischen Ver-
änderungen,

sowie besorgt über die humanitäre Lage, die durch den bewaffneten Konflikt im August
2008, der zu weiteren Vertreibungen von Zivilpersonen führte, verursacht wurde,

in Anbetracht dessen, dass dringend eine Lösung für die Probleme im Zusammenhang mit
der Vertreibung in Georgien gefunden werden muss, 

unterstreichend, wie wichtig die am 15. Oktober 2008 in Genf aufgenommenen Gesprä-
che sind, und wie wichtig es ist, sich weiter mit der Frage der freiwilligen, sicheren, würdevol-
len und ungehinderten Rückkehr der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge auf der Grundlage
der international anerkannten Grundsätze und Verfahren der Konfliktbeilegung zu befassen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der Re-
solution 62/249 der Generalversammlung47, 

1. anerkennt das Recht aller Binnenvertriebenen und Flüchtlinge und ihrer Nachkom-
men, ungeachtet ihrer Volkszugehörigkeit, an ihre Heimstätten in ganz Georgien, einschließ-
lich Abchasiens und Südossetiens, zurückzukehren; 

2. betont, dass die Eigentumsrechte aller von den Konflikten in Georgien betroffenen
Binnenvertriebenen und Flüchtlinge geachtet werden müssen und dass kein Eigentum unter
Verstoß gegen diese Rechte erworben werden darf; 

3. bekräftigt, dass erzwungene demografische Veränderungen unannehmbar sind; 

4. unterstreicht, dass es dringend notwendig ist, den humanitären Organisationen in al-
len Konfliktgebieten in ganz Georgien ungehinderten Zugang zu allen Binnenvertriebenen,
Flüchtlingen und anderen dort ansässigen Personen zu gewähren; 

5. fordert alle Teilnehmer der Genfer Gespräche auf, ihre Anstrengungen zur Herbei-
führung eines dauerhaften Friedens zu verstärken, sich zu verstärkten vertrauensbildenden
Maßnahmen zu verpflichten und Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die Achtung der Men-
schenrechte zu gewährleisten und Sicherheitsbedingungen zu schaffen, die die freiwillige, si-
chere, würdevolle und ungehinderte Rückkehr aller Binnenvertriebenen und Flüchtlinge an ihre
Herkunftsorte begünstigen;

6. unterstreicht, dass ein Zeitplan aufgestellt werden muss, um die freiwillige, sichere,
würdevolle und ungehinderte Rückkehr aller von den Konflikten in Georgien betroffenen Bin-
nenvertriebenen und Flüchtlinge an ihre Heimstätten zu gewährleisten; 

46 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.
47 A/63/950.
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7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten
Tagung einen umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

8. beschließt, den Punkt „Hartnäckige Konflikte im Gebiet der GUAM-Länder und ih-
re Auswirkungen auf den Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die internationale Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 63/308

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 14. September 2009, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Resolutionsentwurfs A/63/L.80/Rev.1 und Add.1, in seiner mündlich abgeänderten Fassung,
eingebracht von: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Benin, Bulgarien, Costa Rica,
Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, El Salvador, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Kanada, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Mexiko,
Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay,
Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Ruanda, Rumänien, Schweden, Senegal, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, St. Lucia, Swasiland, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Repu-
blik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

63/308. Die Schutzverantwortung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Achtung der Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Natio-
nen,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200548, insbesondere seine Ziffern 138
und 139,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs49 und der aktuellen und pro-
duktiven Debatte über die Schutzverantwortung, die vom Präsidenten der Generalversamm-
lung organisiert und am 21., 23., 24. und 28. Juli 2009 unter voller Beteiligung der Mitglied-
staaten abgehalten wurde50;

2. beschließt, die Behandlung der Frage der Schutzverantwortung fortzusetzen.

RESOLUTION 63/309

Verabschiedet auf der 105. Plenarsitzung am 14. September 2009, ohne Abstimmung, auf der Grund-
lage des Berichts der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Generalversammlung
(A/63/959).

63/309. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen betreffend die Neubelebung ihrer Tätigkeit,
einschließlich der Resolutionen 46/77 vom 12. Dezember 1991, 47/233 vom 17. August 1993,
48/264 vom 29. Juli 1994, 51/241 vom 31. Juli 1997, 52/163 vom 15. Dezember 1997, 55/14
vom 3. November 2000, 55/285 vom 7. September 2001, 56/509 vom 8. Juli 2002, 57/300 vom
20. Dezember 2002, 57/301 vom 13. März 2003, 58/126 vom 19. Dezember 2003, 58/316 vom
1. Juli 2004, 59/313 vom 12. September 2005, 60/286 vom 8. September 2006, 61/292 vom
2. August 2007 und 62/276 vom 15. September 2008,

betonend, wie wichtig es ist, die Resolutionen über die Neubelebung ihrer Tätigkeit
durchzuführen,

unter Hinweis auf die Rolle der Generalversammlung bei der Behandlung von Fragen des
Friedens und der Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen,

48 Siehe Resolution 60/1.
49 A/63/677.
50 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Plenary Meetings, 96. bis 101. Sitzung
(A/63/PV.96-101), und Korrigendum.




